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1. Wachstumschancengesetz 

Ausgabe 11/2024 

grenze von 200.000 €) wird nur noch von geplanten 50 0/o auf 40 0/o 
reduziert werden. 
Die degressive Gebäudeabschreibung wurde von 6 0/o auf künftig 5 0/o 
gesenkt. Der geplante erweiterte Verlustrücktrag bei der Einkommen­ 
steuer von 2 auf 3 Jahre sowie der geplante erweiterte Verlustvortrag 
im Rahmen der Gewerbesteuer wurden ebenfalls gestrichen. 

Die reduzierte Umsatzbesteuerung für Gas- und Wärmelieferun­ 
gen sollte bereits einen Monat früher als zunächst geplant, am 
29.2.2024, auslaufen. Dieser Plan wurde wegen der Länge des Ge­ 
setzgebungsverfahrens aufgegeben. Seit dem 1.4.2024 gilt daher 
wieder die erhöhte Umsatzbesteuerung von 19 °10. 

Das sog. Wachstumschancengesetz (WCG) ist am 28.3.2024 in Kraft 
getreten. Die Änderungen gelten größtenteils rückwirkend ab 2023 
bzw. zum 1.1.2024, in Teilen aber auch erst ab 1.1.2025 oder später. 
Einige Steuerentlastungen sind zeitlich befristet. Die beschlossenen 
Maßnahmen betreffen vor allem Unternehmen und Investoren, aber 
auch Arbeitnehmer und Rentner. 

Ursprünglich waren erheblich weitreichendere Maßnahmen geplant, 
14 von 48 Maßnahmen wurden jedoch geändert, diverse Vorhaben 
gestrichen oder ausgelagert. Übrige geblieben ist ein Ergebnis mit 
stark reduzierten Maßnahmen innerhalb des Gesetzespakets. 

So wurde z.B. die Einführung einer Investitionsprämie für Unterneh­ 
men durch ein neues Klimaschutz-lnvestitionsprämiengesetz gestri­ 
chen. 

Auch wird es im Rahmen der Einkommensbesteuerung keine Frei­ 
grenze für Vermietungseinkünfte geben und auch die Erhöhung der 
Steuerermäßigung für Aufwendungen von energetischen Sanierun­ 
gen von 20 0/o auf 30 0/o wurde gestrichen. Geplante Erhöhungen 
für Verpflegungsmehraufwand im Inland, die Erhöhung der Gren­ 
ze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 800 € auf 1.000 €) 
und die Anhebung des Freibetrags bei Betriebsveranstaltungen (von 
110 € :ciur 150 t) unterbleluen ellenr:cilb. Die SumJer:cilJ~l'tirellJur14 rur 
kleinere und mittlere Unternehmen (bei Unterschreiten der Gewinn- 

Für land- und forstwirtschaftliche Umsätze sollten der Durch­ 
schnittssteuersatz und die Vorsteuerpauschale von 9 0/o auf 8,4 0/o 
sinken. Diese Änderung wurde ebenfalls gestrichen. Es bleibt bei 9 °10. 

Die elektronische Rechnung für Unternehmen im B2B-Bereich wird 
nach aktueller Rechtslage ab 1.1.2025 mit Übergangsregelungen in 
Kraft treten. Diesem Thema widmet sich ein eigener Artikel in dieser 
Ausgabe. Dem Vernehmen nach wird aber sowohl im Hinblick auf 
die Fristen als auch an Modalitäten noch gearbeitet. Klarstellende 
BMF-Schreiben sind daher zu erwarten. 

Der nachfolgende kurze Überblick stellt weitere wichtige Änderun­ 
gen des WCG dar, wobei diese aufgrund der Komplexität nicht voll­ 
ständig sind: 
» Unternehmen können ab 1.1.2024 Geschenke für Geschäftspart­ 

ner bis zu 50 € als gewinnmindernde Betriebsausgabe absetzen. 
» Der berücksichtigungsfähige Bruttolistenpreis für elektrische 

Dienstwagen wurde auf 70.000 € erhöht. 
» Die bereits ausgelaufene Befristung der degressiven AfA auf 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde für 
Anschaffungen zwischen dem 1.4.2024 und 31.12.2024 wieder 
eingeführt, max. jedoch den zweifachen Wert der linearen AfA 
bzw. 20 O/o. 

» Kleinunternehmer brauchen i.d.R. ab 2024 keine Umsatzsteuer­ 
erklärung abzugeben. 

>> Die St:11welle rur t.Jle Ai.J4::Ji.Jeverµrllt:11Lur1y ei11e1 U111~dlöleue1e1- 
klärung wird ab 2025 erhöht auf 2.000 €. 



» Die Möglichkeit zur Versteuerung nach vereinnahmten Entgel­ 
ten wird ab 2024 auf 800.000 € erhöht. 

» Die Schwellenwerte zur Buchführungspflicht werden ebenfalls 
auf 800.000 € Umsatz bzw. 80.000 € Gewinn für Gewerbebe­ 
triebe sowie Land- und Forstwirtschaft für Wirtschaftsjahre 
nach dem 31.12.2023 angehoben. 

» Ferner gibt es Änderungen im Körperschaftsteuer- und Umwand- 
1 ungssteuergesetz. 

Die Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte erhöht sich ab 
2024 auf 1.000 € und der Pauschbetrag für Berufskraftfahrer auf 
9 €/Tag. Die Rentenbesteuerung wird für neue Rentenjahrgänge um 
0,5 °10 reduziert und der Altersentlastungsbetrag entsprechend an­ 
gepasst. Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind jetzt auch 
Investitionskosten förderfähig. 

Es wurden Änderungen im Bereich der Erbschaftsteuer für beschränkt 
Steuerpflichtige aus Vermächtnissen beschlossen. Betroffene sollten 
hierzu Beratung ihrer Steuerberatung einholen. Weiterhin wurde 
die Einführung eines digitalen Zuwendungsempfängerregisters be­ 
schlossen, welches bereits online erreichbar ist. Eingetragene Orga­ 
nisationen brauchen keine Spendenquittungen in Papierform mehr 
auszustellen. Spender können sich über Organisationen informieren. 

2. Die E-Rechnung für Unternehmen ab 
1.1.2025 

In Deutschland wird die Ausstellung elektronischer Rechnungen im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B) zukünftig ver­ 
pflichtend. Diese Änderung ist Teil des sog. Wachstumschancenge­ 
setzes, welches mittlerweile in Kraft getreten ist. 

Betroffen sind Lieferungen und Leistungen zwischen Unternehmen, 
wenn beide in Deutschland ansässig sind. Die Ansässigkeit wird 
definiert durch Sitz, Geschäftsleitung oder Betriebsstätte im Inland. 
Bei der inländischen Betriebsstätte eines ausländischen Unterneh­ 
mens muss im Inland ein Teil der Umsätze von der Betriebsstätte aus 
realisiert werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, steuerlichen 
Rat einzuholen. 

Eine E-Rechnung ist eine in einem speziellen Format ausgestellte, 
übermittelte und empfangene Rechnung, die eine automatische Ver­ 
arbeitung ermöglicht. Das Format muss einer EU-Norm entsprechen. 
Ausnahmen für bestimmte Formate können gemacht werden, sofern 
die erforderlichen Angaben in maschinenlesbarer Form vorliegen. 
Zu den zulässigen Formaten gehören beispielsweise XRechnung als 
rein maschinenlesbares Format und ZUGFeRD als hybrides Format. 
welches eine Kombination aus maschinenlesbaren Daten und einer 
für das menschliche Auge lesbaren PDF-Rechnung darstellt. Das 
teilweise bereits von Unternehmen genutzte EDI-Verfahren bleibt 
zulässig, könnte jedoch künftig Anpassungen erfordern. 

Achtung: Eine reine PDF-Rechnung ist ab 1.1.2025 keine elektroni­ 
sche Rechnung mehr, sondern eine „sonstige Rechnung". 

Sämtliche Unternehmen ohne Ausnahme müssen ab 1.1.2025 
in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies z.B. auch Vermieter, Ärzte 
und PV-Anlagenbetreiber. Es sind noch nicht sämtliche Einzelfragen 
geklärt. evtl. gibt es noch einen weiteren Zeitaufschub. Es wird noch 
eine Klarstellung des Bundesfinanzministeriums (BMF) erwartet. 
Ebenfalls ist der Versand von E-Rechnungen grundsätzlich für sämt­ 
liche Unternehmen verpflichtend. Hierbei gibt es Übergangsregelun­ 
gen, die wie folgt aussehen: 

» Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz> 800.000 € im B2B­ 
Bereich müssen ab 1.1.2027 E-Rechnungen versenden. Bis 

31.12.2026 dürfen es noch „sonstige Rechnungen" sein, z.B. Pa­ 
pierrechnung, PDF-Rechnung. 

» Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz< 800.000 € im B2B­ 
Bereich dürfen bis 31.12.2027 noch „sonstige Rechnungen" ver­ 
senden. 

» Ab 1.1.2028 müssen alle Unternehmen im B2B-Bereich E-Rech­ 
nungen auch versenden können. 

Wer zwischen dem 1.1.2025 und dem 31.12.2027 noch keine E­ 
Rechnung nutzt. aber ein anderes digitales Format wie z.B. die 
Rechnung im PDF-Format versendet, benötigt die Zustimmung des 
Empfängers. 

Keine E-Rechnungspflicht gibt es im B2B-Bereich grundsätzlich für 
nicht steuerbare oder steuerfreie Lieferungen und Leistungen, Klein­ 
betragsrechnungen unter 250 € und Fahrausweise. Für das Privat­ 
kundengeschäft (B2C) ist derzeit keine E-Rechnungspflicht geplant. 

Wer seiner Verpflichtung zur Teilnahme am E-Rechnungsverkehr 
nicht wie vorgeschrieben oder zu spät nachkommt, riskiert unter 
Umständen steuerliche Nachteile und auch Bußgelder von bis zu 
5.000 €. 

3. Das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz soll 
kommen - die Kernpunkte 

Das Bundeskabinett hat am 13.3.2024 den Regierungsentwurf für 
ein Viertes Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Der Zeitpunkt 
der Verabschiedung im Bundestag sowie die Zustimmung des Bun­ 
desrates sind noch offen. 

In Planung sind eine Reihe von Maßnahmen, deren Schwerpunkte 
folgenden Bereichen zuzuordnen sind, wobei hier auf zwei exempla­ 
risch eingegangen werden soll: 
» Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im 

Handels- und Steuerrecht 
» verschiedene Maßnahmen zur Förderung des digitalen Wandels 
Änderungen mit steuerlichem Bezug soll es - ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit - wie folgt geben: 

Die derzeit noch geltende Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege 
von 10 Jahren soll auf 8 Jahre verkürzt werden. Die umsatzsteuer­ 
liche Frist zur Aufbewahrung von Rechnungen wird ebenfalls auf 8 
Jahre angepasst. Es ist damit zu rechnen, dass die Regelungen am 
Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten, wobei die 
Verkürzung analog zum Wachstumschancengesetz nur für Neufälle 
gelten wird und nicht für bereits bestehende Aufbewahrungsfristen. 

Achtung: In vielen Einzelfällen können trotzdem längere Aufbewah­ 
rungsfristen gelten, z.B. bei vorläufiger Steuerfestsetzung, einer be­ 
gonnenen Außenprüfung oder steuerstraf- und bußgeldrechtlichen 
Ermittlungen, von denen der Betroffene Kenntnis hat. Hieran wird 
sich nach derzeitigem Sachstand nichts ändern. Die Vernichtung 
von Buchungsbelegen und sonstigen Unterlagen im geschäftlichen 
Verkehr sollte nur nach Rücksprache mit dem steuerlichen Berater 
erfolgen. 

Dem digitalen Wandel soll dadurch Rechnung getragen werden, 
dass dort, wo bislang das Schriftformerfordernis gilt (eigenhändi­ 
ge Unterschrift). künftig die Textform (E-Mail etc.) ausreichen soll. 
Änderungen dazu soll es im Gewerbevertragsmietrecht, Vereins­ 
recht, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht sowie im Berufsrecht der 
rechts- und steuerberatenden Berufe geben. Diese Aufzählung ist 
nicht abschließend. 

Für Unternehmen mit einer Umsatzsteuerschuld von über 9.000 € pro 
Jahr (bislang 7.500 € pro Jahr) soll sich der Voranmeldungszeitraum 



für die Umsatzsteuervoranmeldung von quartalsweise auf monatlich 
ändern und ab dem auf die Verkündung folgenden Quartal gelten. 

Für Wiederverkäufer, welche die Differenzbesteuerung anwenden 
(Versteuerung der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis). 
ist eine Anhebung der Bagatellgrenze auf 750 € geplant (bislang 
500 €). 

4. Anpassung Pauschalbeträge für 
Sachentnahmen 2024 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 
12.2.2024 die für das Kalenderjahr 2024 geltenden Pauschalbeträge 
bei Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungs­ 
mittel und Getränke mitgeteilt. Hierbei handelt es sich um Jahres­ 
beträge. Bei monatlicher Buchung sind die Beträge zu zwölfteln. 

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und 
Getränke gewerblich verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei 
privatem Verzehr oder Verbrauch müssen Einzelaufzeichnungen 
über die entnommenen Werte buchhalterisch erfasst werden. Dieser 
Aufwand lohnt sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachent­ 
nahme-Pauschalwerte eingeführt, die sich je nach Betriebszweig 
unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal welcher Art, ein Cafe, eine 
Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Lebensmittel 
oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel oder Milcherzeug­ 
nis- oder Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF (www. 
bundesfinanzministerium.de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung 
Et Steuerrecht - Betriebsprüfung - Richtsatzsammlung / Pauschbe­ 
träge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzelaufzeich­ 
nung ist bei Verwendung des Pauschalwertes nicht notwendig. 

Der Bäckereiinhaber wird auch nicht als Lebensmitteleinzelhändler 
qualifiziert, wenn er zusätzlich einen Kühlschrank im Verkaufsraum 
stehen hat, aus dem er z.B. Milch, Käse und Eier verkauft und die 
Einnahmen hieraus von untergeordneter Bedeutung sind. Es ist nur 
ein Pauschalbetrag anzusetzen, und zwar der höhere von beiden. 

Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst wer­ 
den müssen Entnahmen, die nicht Nahrungsmittel oder Getränke 
sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung oder Elektroartikel. 

5. Wegfall der „Fünftelregelung" - was dies 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedeutet 

Im Rahmen des sog. Wachstumschancengesetzes wurde als Maß­ 
nahme des Bürokratieabbaus für Unternehmen auch der Wegfall 
der sog ... Fünftelregelung" beschlossen. 

Bisher waren besondere Arbeitslöhne, die z.B. für mehrere Jah­ 
re geballt in einem Betrag abgerechnet wurden oder zu zahlende 
Abfindungen bereits im Rahmen der Durchführung des Lohnsteu­ 
erabzugsverfahrens von einer Tarifermäßigung begünstigt. Der Ar­ 
beitnehmer bekam also netto mehr ausgezahlt als ihm nach seinen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen eigentlich für den Monat der Abrech­ 
nung zustünde. Der Arbeitnehmer war in einem solchen Fall jedoch 
verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung für das Jahr abzuge­ 
ben. In der Lohnsteuerbescheinigung waren solche Beträge geson­ 
dert ausgewiesen und dies wird auch künftig so bleiben. 

Diese Tarifermäßigung im Lohnsteuerabzugsverfahren durchzufüh­ 
ren entfällt ab dem Veranlagungsjahr 2025 für Arbeitgeber. Das 

bedeutet, dass Arbeitnehmer in den vorgenannten Konstellationen 
zukünftig einen höheren steuerlichen Abzug haben werden. Sie 
können sich aber zuviel gezahlte Lohnsteuer im Rahmen der ein­ 
kommensteuerlichen Veranlagung durch Abgabe einer Einkommen­ 
steuererklärung vom Finanzamt zurückholen. 

Achtung: Arbeitnehmer müssen künftig also von sich aus tätig wer­ 
den. Ansonsten kann viel Geld beim Finanzamt verbleiben, welches 
dem Arbeitnehmer zusteht. Hierauf sollten Arbeitgeber ihre Arbeit­ 
nehmer hinweisen. Vor der Vereinbarung von Abfindungen sollte 
künftig nicht nur rechtlicher, sondern auch steuerlicher Rat einge­ 
holt werden. 

6. Einkommensteuer bei Verkauf von Immo­ 
bilien aus Erbengemeinschaft - Rechtspre­ 
chungsänderung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit aktuellem Urteil (IX R 
13/22) zu der Frage geäußert, ob der entgeltliche Erwerb eines An­ 
teils an einer Erbengemeinschaft, zu der auch Grundbesitz gehört, 
und die zeitnahe Veräußerung des Grundstücks ein privates Veräu­ 
ßerungsgeschäft darstellen, mit der Folge, dass der daraus erzielte 
Überschuss als sonstige Einkünfte im Rahmen der Einkommensbe­ 
steuerung steuerpflichtig wird. 

Das Urteil betrifft Erben, die zu einer Erbengemeinschaft gehören 
und beabsichtigen, diese aufzulösen, indem sie die Anteile der an­ 
deren Miterben übernehmen und dafür eine Auszahlung leisten, um 
anschließend zeitnah Grundstücke oder Immobilien aus dem Nach­ 
lass zu verkaufen. 

Im konkreten Fall übernahm ein Erbe die Anteile der anderen Miter­ 
ben an einer Erbengemeinschaft gegen entsprechende Ausgleichs­ 
zahlung. In dieser Erbmasse befand sich auch Grundbesitz. Diesen 
verkaufte er weniger als drei Jahre nach Eintritt des Erbfalls und 
weniger als ein Jahr nach Übernahme als Alleineigentümer. Norma­ 
lerweise wäre der Veräußerungsgewinn aus dem Grundbesitz inner­ 
halb von zehn Jahren nach Anschaffung einkommensteuerpflichtig, 
sog. Spekulationsfrist. Dieser Meinung war auch das Finanzamt und 
berücksichtigte den Veräußerungsgewinn bei der Einkommensbe­ 
steuerung im Einklang mit der noch gültigen Weisung des Bundes­ 
finanzministeriums in derartigen Fällen. 

Der BFH vertritt hierzu in Änderung seiner Rechtsprechung eine 
gegenteilige Auffassung. Der Kauf von Anteilen an einer Erben­ 
gemeinschaft ist nach seiner Auffassung nicht gleichzusetzen mit 
dem direkten Erwerb eines Grundstücks oder einer sonstigen Immo­ 
bilie. Die Veräußerung des aus dem Nachlass stammenden Grund­ 
besitzes bleibt daher einkommensteuerfrei, obwohl die Übernahme 
der Erbanteile innerhalb von 10 Jahren erfolgte. 

Der Grund dafür ist, dass das erworbene und das veräußerte Wirt­ 
schaftsgut identisch sein müssen. Dies ist nach Auffassung des 
BFH nicht der Fall, wenn Erbanteile gekauft werden und sodann 
ein Grundstück der Erbmasse veräußert wird. Der Betroffene hatte 
nämlich nicht für das Grundstück bezahlt, sondern für die Erbantei­ 
le. Da jeder Fall individuell gelagert ist, sollte steuerrechtlicher Rat 
eingeholt und die Entwicklung der Gesetzgebung beachtet werden. 

7. Steuererleichterungen für Arbeitnehmer 
ohne feste Tätigkeitsstätte 

Für die Frage der Besteuerung eines Firmenwagens und des Abzugs 
von Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten kommt 
es darauf an, ob der Arbeitnehmer eine regelmäßige Arbeitsstätte 



hat, eine betriebliche Einrichtung, an der er dauerhaft typischerwei­ 
se arbeitstäglich tätig werden soll oder ob diese nicht vorliegt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) führte dazu in seinem Urteil vom 
14.11.2023 Näheres aus: Einern Bauleiter stand ein Firmenwagen 
auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Sein Arbeitgeber berück­ 
sichtigte bei der Besteuerung des Firmenwagens die 0,03-0/o-Re­ 
gelung für die Wege zwischen Wohnung und der angenommenen 
ersten Tätigkeitsstätte, einer Niederlassung der Firma. 

Geltend gemachte Werbungskosten für die Wege zwischen Woh­ 
nung und erster Tätigkeitsstätte sowie Verpflegungsmehraufwen­ 
dungen standen im Streit mit dem Finanzamt. 

Der BFH stellten daraufhin fest, dass die Niederlassung des Unter­ 
nehmens nicht als erste Tätigkeitsstätte des Bauleiters anzusehen 
war, da er dort nur gelegentlich tätig war und keine Zuordnung des 
Arbeitgebers zu dieser Niederlassung erfolgt ist. Diese Entscheidung 
führte dazu, dass die Anwendung der 0,03-0/o-Regelung im Fall des 
Bauleiters nicht gerechtfertigt war und seine Verpflegungsmehrauf­ 
wendungen als Werbungskosten anerkannt wurden. 

8. Einführung der Wirtschafts-Identifikations­ 
nummer in 2024 für wirtschaftlich Tätige 

Bereits im Jahr 2003 wurde beschlossen, dass zur besseren Unter­ 
scheidbarkeit in steuerlichen Angelegenheiten zwischen privater und 
geschäftlicher Sphäre eine spezielle Steuernummer vergeben wer­ 
den sollte. Ab 2008 wurde für alle Bundesbürger die Steuer-Iden­ 
tifikationsnummer (Steuer-lD) eingeführt. Sie wird bereits Kindern 
nach der Geburt zugeteilt und ist lebenslang gültig. Die Steuer-lD ist 
bei den Finanzbehörden mit den unterschiedlichen Steuernummern 
der verschiedenen Steuerarten, z.B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer 
etc. verknüpft. Die Steuernummer ändert sich z.B, durch Umzug in 
den Zuständigkeitsbereich eines anderen Finanzamtes, die Steuer­ 
lD hingegen nicht. langfristig soll die Steuer-lD die Steuernummer 
ersetzen. 

Im Herbst 2024 soll nun zusätzlich für den wirtschaftlichen Verkehr 
die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-ldNr.) durch das Bundes­ 
zentralamt für Steuern (BZSt) vergeben werden. Diese wird durch 
die zuständige Finanzbehörde beim BZSt für wirtschaftlich Tätige 
beantragt. 

Eine W-ldNr. erhalten einerseits Personenvereinigungen und juristi­ 
sche Personen, z.B. GmbH, Genossenschaften und Aktiengesellschaf- 

ten, andererseits aber auch natürliche Personen, die wirtschaftlich 
tätig sind, z.B. Freiberufler oder gewerblich Tätige. Weiterhin wird 
jeder Arbeitgeber eine W-ldNr. erhalten, auch der Privathaushalt mit 
einer bei der Minijob-Zentrale angemeldeten Haushaltshilfe. 

Die gesetzliche Regelung sieht allerdings vor, dass bei mehreren 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Betätigungen einer Person die 
letzten 5 Ziffern der W-ldNr. variieren. Wer also z.B. als Einzelhan­ 
delskaufmann ein Ladengeschäft unterhält, weiterhin mehrere Fe­ 
rienwohnungen vermietet und im Privatbereich eine Haushaltshilfe 
beschäftigt, wird drei W-ldNr. erhalten, die sich innerhalb der letz­ 
ten fünf Ziffern unterscheiden. Die W-ldNr. wird der Unternehmen 
bereits bekannten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-lD) 
nachgebildet werden. Die W-ldNr. soll die USt-lD ersetzen. 

Sieht ein Gesetz die Angabe der W-ldNr. vor, so kann der Steuer­ 
pflichtige diese Vorgänge erst ab dem Zeitpunkt durchführen, zu 
dem er bereits über die W-ldNr. verfügt. 

9. Wegweisende Gerichtsentscheidung für 
beteiligungsidentische Personen­ 
gesellschaften 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 28.11.2023 
(2 Bvl 8/13) eine Regelung für verfassungswidrig erklärt, wonach 
eine Übertragung von Wirtschaftsgütern zum steuerlichen Buchwert 
zwischen absolut beteiligungsidentischen Schwesterpersonenge­ 
sellschaften gesetzlich nicht geregelt ist. 

Die aktuelle gesetzliche Regelung war unter Fachleuten und Gerich­ 
ten über 20 Jahre lang umstritten. Die Gerichte entschieden in der 
Vergangenheit unterschiedlich. Nun ist der Gesetzgeber aufgefor­ 
dert, rückwirkend und ohne Übergangsfrist eine verfassungskonfor­ 
me Regelung zu schaffen. 

Es ist jedoch davon auszugesehen, dass eine Neuregelung einige 
Zeit dauern wird. Es bleibt abzuwarten, mit welchem Inhalt der Ge­ 
setzgeber den Auftrag des höchsten deutschen Gerichts umsetzen 
wird, ob künftig also die Übertragung von Wirtschaftsgütern zum 
Buchwert ermöglicht wird und wie eine Regelung bei nur teilweiser 
Personenidentität aussehen wird. 

Hinweis: Zwischenzeitlich sollten Steuerpflichtige bei entsprechen­ 
den Sachverhalten immer Rücksprache mit dem Steuerberater halten 

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB) 

Seit 1.1.2024 = 3,62 0/o; 1.7. - 31.12.2023 = 3, 12 0/o; 1.1. - 30.6.2023 = 1,62 0/o. 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz''. 

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
abgeschlossen bis 28.7.2014: 
abgeschlossen ab 29.7.2014: 

Basiszinssatz+ 5-0/o-Punkte 

Basiszinssatz+ 8-0/o-Punkte 
Basiszinssatz+ 9-0/o-Punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
(2020 = 100) 

2024: April= 119,2; März= 118,6; Februar= 118,1; Januar= 117,6 
2023: Dezember= 117,4; November= 117,3; Oktober= 117,8; September= 117,8; 
August= 117,5; Juli= 117,1; Juni= 116,8; Mai= 116,1 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 


